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Vorsitzender des Aufsichtsrates: Kay A. Espey · Vorstand: Remo Stork (Vorsitzender) und Dr. Volker Steinmeyer 

Wir arbeiten ausschließlich auf Grundlage der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen 2017 (ADSp 2017). 
Die ADSp 2017 können Sie im Internet unter www.navis-ag.com/agb einsehen. 

Hinweis: Die ADSp 2017 weichen in Ziffer 23 hinsichtlich des Haftungshöchstbetrages für Güterschäden (§ 431 HGB) vom Gesetz ab, 

indem sie die Haftung bei multimodalen Transporten unter Einschluss einer Seebeförderung und bei unbekanntem Schadenort auf 2 SZR/kg 
und im Übrigen die Regelhaftung von 8,33 SZR/kg zusätzlich auf 1,25 Millionen Euro je Schadenfall sowie 2,5 Millionen Euro je 

Schadenereignis, mindestens aber 2 SZR/kg, beschränken. 
Unsere Datenschutzerklärung kann unter https://www.navis-ag.com/datenschutz/ eingesehen werden. 
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 Hamburg, 29.02.2024 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
mit Wirkung zum 1. Januar 2015 trat in der Bundesrepublik Deutschland das Mindestlohngesetz 
(MiLoG) in Kraft (Gesetzestext: MiLoG - Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns 
(gesetze-im-internet.de). 
 
Wir, die Unternehmen der NAVIS-Gruppe und deutschen Member der Sea Transport Alliance 
bestehend aus den Firmen 
 
NAVIS Schiffahrts- und Speditions-Aktiengesellschaft, 20539 Hamburg und 09599 Freiberg 
NAVIS Bremen GmbH, 28195 Bremen 
NAVIS Hannover GmbH, 30559 Hannover 
NAVIS Hamburg Logistik GmbH, 20539 Hamburg 
NAVIS Hannover Logistik GmbH, 30559 Hannover 
CRETSCHMAR – NAVIS Seehafen-Spedition GmbH, 20539 Hamburg 
Noerpel – NAVIS GmbH, 20539 Hamburg 
 

- verpflichten uns, die Vorschriften des Mindestlohngesetzes einzuhalten und entrichten unseren 
Arbeitnehmer/-innen unter Berücksichtigung der Arbeitszeiten den gesetzlichen Mindestlohn 

- verpflichten uns, Nachunternehmer ebenfalls zur Zahlung des gesetzlichen Mindestlohn an 
deren Arbeitnehmer/-innen zu verpflichten 

- haften gegenüber unseren Auftraggebern, sofern wir oder von uns beauftragte 
Nachunternehmer grob fahrlässig oder vorsätzlich gegen das MiLoG verstoßen 

- verpflichten uns, sämtliche Anzeige- und Dokumentationspflichten nach dem MiLoG zu erfüllen 
- verpflichten uns, sämtliche zum Nachweis der Einhaltung der Verpflichtungen nach dem 

MiLoG erforderlichen Unterlagen mindestens zwei Jahre aufzubewahren und bei berechtigtem 
Interesse des Auftraggebers einem unabhängigen, zur Verschwiegenheit und Geheimhaltung 
verpflichteten sachverständigen Dritten zum Zwecke der Prüfung der Einhaltung des MiLoG 
jederzeit vorzulegen und zugänglich zu machen. 

 
Zudem verpflichten wir uns im Rahmen unserer Compliance-Richtlinien grundsätzlich zur Einhaltung 
aller geltenden Gesetze und Vorschriften. Auch unsere Nachunternehmer werden im Rahmen unseres 
Qualitätsmanagement nach ISO 9001 durch unsere Anforderungsprofile zur Einhaltung diverser 
Gesetze und Verordnungen (GüKG, CMR, MiLoG, GüKBillBG etc.) verpflichtet. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Remo Stork                             Dr. Volker Steinmeyer 

 

 
Erklärung zum Mindestlohngesetz (MiLoG) 

http://www.navis-ag.com/agb
https://www.navis-ag.com/datenschutz/
https://www.gesetze-im-internet.de/milog/BJNR134810014.html
https://www.gesetze-im-internet.de/milog/BJNR134810014.html

